
Vorwort

Erneut war es bereits nach zwei Jahren erforderlich, das Lehrbuch zum Straf-
recht Allgemeiner Teil neu aufzulegen. Zwar waren umfangreiche gesetzliche
Änderungen in diesem Bereich in den letzten Jahren nicht zu verzeichnen (und
sind auch weiterhin nicht zu erwarten), jedoch war es aufgrund der stets umfang-
reichen Rechtsprechung in diesem Bereich sowie infolge der immer größer wer-
denden Flut neuer wissenschaftlicher Publikationen geboten, das Lehrbuch auf
den „neuesten Stand“ zu bringen.
Es weist inzwischen den stattlichen Umfang von mehr als 700 Seiten auf und
fand auch international weitere Beachtung. So wurde nach der Übersetzung des
vormals ersten Bandes des Lehrbuchs unter dem Titel „Ceza Hukuku, Genel
Kısım I“ nunmehr auch der ehemals zweite Band des Lehrbuchs in türkischer
Sprache veröffentlicht („Ceza Hukuku, Genel Kisim II“, 2014). Der bisherige
Stil wurde auch in der 5. Auflage beibehalten, der sich in erster Linie daran
orientiert, den Studierenden die Materie mittels einer Vielzahl kleinerer Fallbei-
spiele und weiterführender Hinweise nahe zu bringen. Besonderer Wert wurde
dabei – wie auch bislang – darauf gelegt, im Fußnotenapparat umfassend insbe-
sondere auf Übungsfälle (vorwiegend aus den leicht zugänglichen juristischen
Ausbildungszeitschriften) zu verweisen. Studierende der Anfangssemester sollten
sich durch den Umfang der Fußnoten nicht abschrecken lassen, reicht zum ersten
Verständnis doch die Lektüre des Textes aus. Wer jedoch tiefer in die Materie
eindringen möchte, sei es im Rahmen der Examensvorbereitung oder bei der
Abfassung von Haus-, Seminar- oder Studienarbeiten, kann hier wertvolle Hin-
weise insbesondere auf abweichende Ansichten finden. Im Rahmen der Neubear-
beitung wurde wiederum vor allem Wert darauf gelegt, die juristischen Ausbil-
dungszeitschriften „Juristische Arbeitsblätter“ (JA), „Juristische Ausbildung“
(JURA), „Juristische Schulung“ (JuS) und die Internet-Zeitschrift „Zeitschrift
für das Juristische Studium“ (ZJS) umfassend auszuwerten. Zur weiteren Kon-
zeption, insbesondere dem Verhältnis von Standardwissen und Problemschwer-
punkten, möchte ich auf das nachstehende Vorwort zur 1. Auflage verweisen.
Bedanken möchte ich mich für die vielen Zuschriften und teilweise auch kriti-
schen Anmerkungen aus dem Kreis der Leserschaft, die mich einerseits dazu
motiviert haben, das Lehrbuch in der bisherigen Konzeption zu erhalten, die mir
aber auch andererseits wertvolle Anregungen gegeben haben. Weitere Anregun-
gen können gerne über E-Mail an die Adresse bernd.heinrich@jura.uni-tuebin-
gen.de erfolgen.
Mein besonderer Dank gilt auch dieses Mal meinen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern, Frau Tamara Rapo, Herrn Christian Bartelt, Herrn Sebastian Ritter,
Herrn Martin Schäfer, Herrn Philipp Wissmann sowie meinen studentischen
Hilfskräften, Frau Merit Kober, Frau Priska Veith, HerrnMichael Dinkel, Herrn
Marian Jander und Herrn Sebastian Schulze-Bühler. Nicht zuletzt danke ich auch
meiner Sekretärin, Frau Heidrun Leibfarth, ohne deren tatkräftige Mitarbeit die
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Vorwort

Neuauflage kaum in der zur Verfügung stehenden Zeit hätte durchgeführt wer-
den können.

Tübingen, den 1. Oktober 2016 Bernd Heinrich
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Vorwort zur 1. Auflage

Die vorliegenden Lehrbücher zum Allgemeinen Teil des Strafrechts richten sich
– der Konzeption der „Studienreihe Rechtswissenschaften“ entsprechend – vor-
wiegend an Studierende der Rechtswissenschaften. Ziel ist es dabei, sowohl den
Studierenden in den Anfangssemestern einen Einblick in die dogmatischen Struk-
turen unseres Strafrechts zu geben als auch den Examenskandidaten und -kandi-
datinnen eine knappe und verlässliche Zusammenfassung der gängigen Problem-
schwerpunkte zu vermitteln. Diese „Zweispurigkeit“ durchzieht beide
Lehrbücher. So können sich diejenigen, die erstmalig mit der Materie konfron-
tiert sind, einen Überblick über die Grundlagen des Strafrechts und den Aufbau
der Straftat verschaffen. Dabei werden in Band I die Grundformen des vorsätzli-
chen und versuchten Begehungsdelikts behandelt und auf der Grundlage des
klassischen dreigliedrigen Aufbaus (Tatbestandsmäßigkeit, Rechtswidrigkeit und
Schuld) erläutert. Daran anschließend widmet sich Band II den besonderen Er-
scheinungsformen der Straftat, den Unterlassungs- und Fahrlässigkeitsdelikten
sowie der Irrtums-, der Beteiligungs- und der Konkurrenzlehre. Von der didakti-
schen Konzeption her wird insoweit Neuland betreten, als die im Text „abs-
trakt“ behandelten Themen anhand einer Vielzahl von kleineren Beispielsfällen,
die in den Text eingestreut wurden, verständlich gemacht werden sollen. Dabei
können verschiedene Fallkonstellationen durchaus an mehreren Stellen auftau-
chen und unter verschiedenen Gesichtspunkten beleuchtet werden, wodurch
auch ein gewisser Wiederholungseffekt erzeugt wird. Praktische Hinweise für die
Klausurbearbeitung („Klausurtipps“) sollen darüber hinaus die Behandlung des
Problems im juristischen Gutachten erleichtern. Bei den (weiterführenden) Nach-
weisen in den Fußnoten wurde darauf geachtet, neben der Rechtsprechung und
den gängigen Lehrbüchern und Kommentaren vorwiegend Beiträge aus juristi-
schen Ausbildungszeitschriften (JA, JURA, JuS) heranzuziehen und dabei insbe-
sondere auch auf Übungsfälle hinzuweisen, die die behandelte Materie im Fall-
aufbau behandeln. Umfangreich dargestellt und herausgehoben sind ferner
insgesamt 41 Problemschwerpunkte, anhand derer klassische Theorienstreitig-
keiten aufgearbeitet und erörtert werden. Hier findet eine vertiefte Auseinander-
setzung mit der Dogmatik des Strafrechts statt, die von denjenigen, die sich erst-
malig mit Strafrecht befassen, zwar interessiert gelesen werden kann, aber noch
nicht auf Anhieb „verstanden“ werden muss. Fortgeschrittenen hingegen sollen
diese Problemschwerpunkte dazu dienen, sich im Wege eines kurzen „Repetitori-
ums“ nochmals die examensrelevanten Punkte zu verdeutlichen. Hierzu sollen
auch die Zusammenstellungen am Ende des Bandes II, insbesondere der hier
abgedruckte „Definitionenkalender“ dienen. Auf diese Weise soll erreicht wer-
den, dass die Studierenden die vorliegenden Lehrbücher zu jeder Phase des Studi-
ums gewinnbringend nutzen können.
Da die Qualität eines Lehrbuchs auch von den kritischen Anmerkungen aus dem
Kreis der Lesenden wesentlich mitgeprägt wird, sind Lob und Tadel sowie Feh-
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Vorwort zur 1. Auflage

lermeldungen und weiterführende Hinweise jeglicher Art stets willkommen. Zu
diesem Zweck habe ich auf meiner Web-Seite ein „Leserforum Lehrbuch“ einge-
richtet. Eine Beteiligung hieran ist ausdrücklich erwünscht. Sie erreichen es unter
der Adresse: www.rewi.hu-berlin.de/jura/ls/hnr – Anregungen können aber auch
gerne über E-Mail an die Adresse bernd.heinrich@rewi.hu-berlin.de erfolgen.
Mein besonderer Dank gilt meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, Herrn
Tobias Reinbacher, Frau Dr. Christiane Freund, LL. M., Herrn Michael Zickler
LL. M., Frau Nadia Schoedon und Herrn Martin Piazena. Ihre intensive Mitar-
beit und ihre Anregungen haben wesentlich zum Gelingen der vorliegenden Lehr-
bücher beigetragen. Allen voran möchte ich jedoch meine Frau Denise danken,
die das Werk von seiner Entstehung an mit begleitet hat.

Berlin, den 1. Oktober 2005 Bernd Heinrich
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